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Stand: September 2022 

Ihr Bauvorhaben – grundsätzliche Vorgaben im Abfallrecht 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die untere Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg hat bezüglich Ihres Bauvorhabens folgende grundsätzliche 
Vorgaben (diese können variieren je nachdem welche Abfälle anfallen): 
 

Abbrucharbeiten, Sanierung 
 

• Bei Abbrucharbeiten wird grundsätzlich die Erstellung eines Schadstoffkatasters empfohlen. 
 

• Die Entfernung von asbesthaltigem Material darf nur unter der Berücksichtigung der TRGS 519 erfolgen. Über den 
Verbleib der abgebauten Asbestprodukte sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg nach 
Abschluss der Maßnahme Entsorgungsbelege in Form von Wiegenoten und Übernahmescheinen unaufgefordert 
vorzulegen. 

 
• Der Ausbau von Dämmmaterialien, die vor dem 01.06.2000 eingebaut worden sind, muss gesondert erfolgen, da 

diese Abfälle nicht mit den restlichen Abfällen vermischt entsorgt werden dürfen. Diese Abfälle sind unter dem Ab-
fallschlüssel 17 06 03* (anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält) 
als gefährlicher Abfall zur Beseitigung zu entsorgen und dürfen nicht mehr weiterverwendet werden. Über den 
Verbleib der Dämmmaterialien sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg nach Abschluss 
der Maßnahme Entsorgungsbelege in Form von Wiegenoten und Übernahmescheinen unaufgefordert vorzulegen. 

 

• Bei der Altholzentsorgung sind die seit 01.03.2003 geltenden Regelungen der Altholzverordnung einzuhalten. Zu 
beachten ist vor allem, dass eine Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzel und Holzspänen ohne eine weite-
re Vorbehandlung nur für die Altholzkategorien A I und A II zugelassen ist. Wenn die Althölzer nicht nach Altholz-
kategorien getrennt gesammelt und verwertet werden, richten sich bei Altholzgemischen die Anforderungen an die 
Verwertung gem. § 3 Abs. 3 AltholzV nach der jeweils höchsten Altholzkategorie. 

 

• Im Kreis Pinneberg bestehen bei Abfällen zur Beseitigung (wie z.B. asbesthaltige Baustoffe, Dämmmaterial, Alt-
holz der Kategorie AIV, Boden zur Deponierung) Andienungs- und Überlassungspflichten, mit der Folge, dass Ab-
fälle zur Beseitigung der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Bundesstraße 301 in 
25495 Kummerfeld (www.gab-umweltservice.de; Tel: 04120/709-0) zu überlassen sind. Die Andienungs- und 
Überlassungspflicht gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz i.V.m. § 1 Abfallwirtschaftssatzung im 
Kreis Pinneberg ist immer einzuhalten. 

 
Entsprechende Entsorgungsbelege (inkl. Übernahmescheine) für alle Abfälle, die durch den Abbruch der Bestandsgebäude 
angefallen sind, sind der unteren Abfallentsorgungsbehörde des Kreises Pinneberg unverzüglich vorzulegen. 
 

• Die Vorgaben des anliegenden Merkblattes zur Abfallentsorgung bei Abbrucharbeiten sind zu beachten und einzu-
halten. 

⋅ 
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• Des Weiteren können Sie bei der Staatlichen Arbeitsschutzbehörde der Unfallkasse Nord (www.uk-nord.de) Merk-
blätter bzgl. „Tätigkeiten mit Asbestzementprodukten“ und „Künstliche Mineralfasern“ herunterladen. 

 
Abtrag, Aufschüttung, Umlagerung oder Austausch von Boden: 

 
Um die Übersicht im Bauvorhaben zu behalten ist es von Vorteil vorab ein Boden-/ Abfallmanagementkonzept zu erarbeiten. 
In diesem wäre zu beschreiben, wie mit dem aus dem Bauvorhaben anfallenden Abfällen (z.B. Boden) umgegangen werden 
soll. 
 
Insbesondere wäre darzustellen, welche Mengen an Ober- und Unterboden vom Anfallort weg für eine Entsorgung (Verwer-
tung oder Beseitigung) verbracht werden müssen.  
 

• Sofern hinsichtlich des Bodenaushubs ein Belassen bzw. ein Wiedereinbau vor Ort aus rechtlichen Gründen mög-
lich ist (z.B. bestehen seitens der unteren Bodenschutzbehörde keine Bedenken), bestehen abfallrechtlich keine 
Einwände. 

 

• Für Bodenaushub, der der externen Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) übergeben werden soll, gilt Fol-
gendes (Hinweis: ab dem 01.08.2023 gelten die Vorgaben der Mantelverordnung- diese können von den nachste-
henden Vorgaben abweichen): 

 
Rechtzeitig vor einer Entsorgung des Abfalls (hier u.a. Bodenaushub) muss Kontakt mit der unteren Abfallentsor-
gungsbehörde aufgenommen werden. 
Die Analyseergebnisse und der diesbezüglich geplante Entsorgungsweg (Verwertung oder Beseitigung) sind der 
unteren Abfallentsorgungsbehörde mitzuteilen. Erst dann kann die Prüfung erfolgen, ob der vorgeschlagene Ent-
sorgungsweg auch genutzt werden kann.  

 
Insgesamt müssen vor jeder Abfuhr bzw. Entsorgung folgende Unterlagen vorliegen: 

 
� Analytikberichte nach LAGA 

� Für (reinen) Bauschutt und Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% 
aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen Reststoffen/Abfällen, z.B. Schlacken und Aschen: 
Analysen nach LAGA M 20 von 1997 (Kap. 1.4 Bauschutt) 

� Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen (z.B. Bauschutt, Schlacke, Ziegelbruch) 
bis zu 10 Vol.-%: Analysen nach LAGA M20 von 2003 (Kap 1.2. Bodenmaterial) 

� Probenahmeprotokolle nach LAGA M32 PN 98 (insbesondere mit detaillierten Angaben zur Art der Pro-
benahme, Menge des beprobten Materials, Benennung der Bodenart, Lageplan) 

� Angaben zum geplanten Entsorgungsweg (Verwertung oder Beseitigung, Benennung der Entsorgungs-
anlage) 

 
Ich weise darauf hin, dass mit der Entsorgung nicht begonnen werden darf, bevor die Prüfung des geplanten Ent-
sorgungswegs erfolgen konnte und die untere Abfallentsorgungsbehörde bestätigt hat, dass der Entsorgungsweg 
genutzt werden kann. 
 
Die Entsorgungsbelege für die Bodenmaterialien sind mir unverzüglich vorzulegen. 

 

• Der Einbau von extern angelieferten Material (z.B. Recyclingmaterial oder Bodenaushub) muss vorab mit mir, der 
unteren Abfallentsorgungsbehörde, abgestimmt werden. 
 
Das verwendete Material muss den Anforderungen des Regelwerk M 20 der gültigen LAGA Fassung (Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) 
entsprechen.  
Vor dem Einbau von auswasch- oder auslaugbaren wassergefährdenden Materialien (z.B. Bauschutt, Bodenmate-
rial oder Recyclingmaterial) sind die entsprechenden Unbedenklichkeitsnachweise des Materials (Zertifikate bzw. 
Laboranalysen) der unteren Abfallentsorgungsbehörde vorzulegen.  
Der Abstand der Schüttkörperbasis zu dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 Meter 
(oder ggf. 2 Meter, je nach Einbaufall) betragen.  
Die Einhaltung dieses Abstandes sowie der weiteren Vorgaben der LAGA sollte durch eine gutachterliche Stel-
lungnahme dargestellt werden, in der die Einbaubedingungen gem. LAGA beschrieben werden. 
Erst nach dem Vorliegen der entsprechenden Unterlagen kann geprüft werden, ob der Einbau des gewählten Ma-
terials überhaupt möglich ist. 
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Wichtig: Sollte der Abstand zum Grundwasser nicht eingehalten werden, dürfen nur Naturmaterialien (Naturschot-
ter, Kies aus einer Kiesgrube etc.) und Z 0 Material verwendet werden. 

 
Weitere Vorgaben: 

 
Die Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sind bei dem Bauvorhaben und bei dem Umbau/ Abbruch einzuhal-
ten und entsprechend zu dokumentieren. Insbesondere sind die Getrennthaltungspflichten der verschiedenen Abfallfraktio-
nen einzuhalten (§ 3 Absatz 1 GewAbfV). Die Dokumentation gemäß § 3 Absatz 3 GewAbfV ist mir unverzüglich vorzulegen. 
 

Ihre Ansprechpersonen: 
 

Kreis Pinneberg 

Fachdienst Umwelt 

Untere Abfallentsorgungsbehörde 

Kurt- Wagener- Str. 11 

25337 Elmshorn 

E-Mail: abfall-umwelt@kreis-pinneberg.de 

Internet: www.kreis-pinneberg.de 

 

Frau Bohnsack Frau Rellensmann 

Tel.: 04121 / 4502 - 4427 Tel.: 04121 / 4502 – 2641 

Fax: 04121 / 4502 – 9 4427 Fax: 04121 / 4502 -9 2641 

 


